
Anrechnung gemäß § 4 Abs. 4b Anrechnungssatzung 

Hochschule Pforzheim - Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht 

Ich beantrage gem. § 4 Abs. 4b Anrechnungssatzung die Anrechnung der nachfolgend 
aufgeführten Prüfung(en), aufgrund staatlich geregelter oder anerkannter Ausbildungsordnung 
oder Standards oder international im Hochschulbereich anerkannter Prüfungsstandards auf den 
Ersten und/oder Zweiten Studienabschnitt und bestätige die Richtigkeit der Angaben. 

Es ist mir bekannt, dass die Leistungen nur dann als angerechnet gelten, wenn die 
Prüfungskommission des Fachbereichs mit der Anrechnung einverstanden ist und dies  
vom Prüfungsamt bestätigt und dem Student mitgeteilt wird. 

Die Bestätigung durch den Leiter des Prüfungsamts erfolgt in dem Anschreiben an die 
Studierenden. 

Anzurechnende 
Prüfungsleistung 

Ausbildungsberuf/ 
nachgewiesene Qualifikation 

Modul-
nummer 

Note Befürwortung 
Datum/ Unterschrift 

Pforzheim, den __________________      _____________________________ 

  (Unterschrift der/des Studierenden) 

Name 

Vorname 

Anschrift 

Matrikel-Nr. 
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